
Stadt Marlow 
Der Bürgermeister 
Am Markt 1 
18337 Marlow 
 

Amtliche Bekanntmachung Nr. 
7/I/10-0022-01 

 
1. Satzung zur Änderung der Satzung zum Schutze 

des Baumbestandes in der 
Stadt Marlow vom 15.03.2000 

 
 
Auf Grund von § 26 Abs. 1 und 3 des Gesetzes zum Schutz der Natur und 
Landschaft im Lande Mecklenburg-Vorpommern (Landesnaturschutzgesetz – 
LNatG M-V) vom 21.07.1998 (GVOBl. M-V S. 647), geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 23. Februar 1999 (GVOBl. M-V S. 200) in Verbindung mit  
§ 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – Vorpommern 
( KV M-V ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.01.1998 ( GVOBl.  
M-V S. 29 ) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. August 2000 (GVOBl. M-V 
S. 360) beschließt die Stadtvertretung der Stadt Marlow in ihrer Sitzung am 
14.11.2001 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung zum Schutze des 
Baumbestandes in der Stadt Marlow: 
 

Artikel 1 
 
1. § 8 Absatz 4 wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 
 

§ 8 
Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlung 

  
(4) Als Ausgleichszahlung ist pro Ersatzbaum eine Summe von 281,00 

EURO an die Stadt  Marlow zu zahlen. Der Wert ergibt sich aus dem 
Durchschnittspreis eines hochstämmigen, mindestens 3 x verpflanzten, 
heimischen Laubbaumes mit 14 – 16 cm Stammumfang zuzüglich einer 
Pflanzkostenpauschale sowie einer zweijährigen Anwachspflege. 

 
2. § 13 Absatz 2 wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 
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§ 13  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(2)Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 70 Abs. 1 LNatG M-V mit einer 
Geldbuße bis zu 25.000,00 EURO geahndet werden. § 11 Satz 2 gilt 
entsprechend für Bußgelder. Die Zahlung eines Bußgeldes entbindet nicht von 
den Verpflichtungen nach § 10 dieser Satzung. 
 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese 1. Satzung zur Änderung der Satzung zum Schutze des Baumbestandes in 
der Stadt Marlow tritt am 01.01.2002 in Kraft. 
 
 
 
Ausgefertigt: 
Marlow, d. 20.11.2001 
 
 
S c h ü t t    (Siegel) 
Bürgermeister 
 
 

Hinweis: Gem. § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg 

Vorpommern (KV M-V) wird darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens- 

und Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen 

worden sind, nach Ablauf eines Jahres, seit der öffentlichen Bekanntmachung, nicht mehr 

geltend gemacht werden. 

 

 S c h ü t t    (Siegel) 
Bürgermeister 

 
 


